
Hat das Coronavirus Einfluss auf die Arbeitszeit und die 

Arbeitsruhe?  

 

Nur in gewissen Fällen dürfen auf Grund des 
Coronaviruses Arbeitszeitgrenzen überschritten und 
Ausnahmen von der Mindestruhezeit sowie 
Wochenend- und Feiertagsruhe vorgenommen werden 
(§ 8 Abs. 1 KA-AZG, § 11 Abs. 1 ARG sowie § 20 
Abs. 1 AZG).  

Für Betriebe, die dem Krankenanstalten-

Arbeitszeitgesetz unterliegen:  

Voraussetzung für Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 1 KA-
AZG ist, dass eine sofortige Betreuung von Patienten 
unbedingt erforderlich ist z.B. Tests zur Feststellung 
einer Infektion müssen so rasch wie möglich 
durchgeführt werden, um abklären zu können, ob 
Personen tatsächlich infiziert sind und behandelt 
werden müssen, und um weiterführende Maßnahmen 
(wie das Ausfindigmachen von Personen, mit denen die 
Infizierten Kontakt hatten) ergreifen zu können.  

Sollte sich der Verdacht einer Infektion bestätigen, ist 
eine sofortige aufwändige Behandlung erforderlich. 
Sollten – für den Fall einer Verschlechterung der 
Situation - tatsächlich eine Vielzahl von schweren 
Infektionen auftreten und daher zu vielen zusätzlichen 
Patientinnen und Patienten führen, könnte dies 
ebenfalls zu einer Überschreitung der 
Arbeitszeitgrenzen führen.  

 

Für Betriebe, die nicht dem Krankenanstalten-

Arbeitszeitgesetz unterliegen, gilt Folgendes: 

 

Arbeitszeitgesetz 

Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz im sind im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus gem. § 20 Abs. 1 
AZG zulässig. Es muss sich um vorübergehende und 
unaufschiebbare Arbeiten handeln, die eine 
unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von 
Menschen abwenden z. B. Mitarbeiter, die über 



Hotlines zum Thema Coronavirus beraten oder wenn in 
nicht dem KA-AZG unterliegenden Einrichtungen 
rasch eine hohe Anzahl von Tests durchgeführt werden 
müssen. 

Bei den dem Arbeitszeitgesetz unterliegenden 
Arbeitnehmern darf auch die durchschnittliche 
Wochenhöchstarbeitszeit überschritten werden, ohne 
dass dafür eine spezielle Zustimmungserklärung der 
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erforderlich wäre. 

 

Arbeitsruhegesetz 

Ausnahmen vom Arbeitsruhegesetz im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus sind gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 ARG 
möglich. Das heißt, es muss eine unmittelbare Gefahr 
für Leben und Gesundheit von Menschen bestehen und 
die erforderlichen Arbeiten müssen sofort 
vorgenommen werden z. B. Mitarbeiter, die über 
Hotlines zum Thema Coronavirus beraten, oder wenn 
in nicht dem KA-AZG unterliegenden Einrichtungen 
rasch eine hohe Anzahl von Tests durchgeführt werden 
müssen. 


